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Gestaltungssatzung „Ortskern Rosenberg“ 
__________________________________________________________________________________ 

Beschlossen in der Stadtratssitzung am 24.06.2025. 
Veröffentlicht durch Niederlegung im Referat IV (Baureferat) der Stadtverwaltung (Rathausgasse 2, 
Zimmer 3) vom 27.06.2025 bis einschließlich 14.07.2025. 
Hinweis auf die Niederlegung an den Anschlagstellen in der Zeit vom 27.06.2025 bis einschließlich 
14.07.2025. 
__________________________________________________________________________________ 

Präambel 
Rosenberg war bis 1934 eine eigenständige Gemeinde mit einer jahrhundertelangen Tradition. Sie be-
gann mit der Besiedlung der Waldgebiete östlich von Nürnberg durch deutsche Kaiser aus dem Ge-
schlecht der Staufer. Die Reichsministerialenfamilie der Königsteiner, die eine Rose im Wappen trug, 
errichtete um 1100 eine Burg oberhalb des Rosenbachs. Im Umfeld der Burg siedelten sich zuerst Bau-
ern an. Der Ort erhielt zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine Kirche. Der Ortskern mit der Kirche ist als 
historisches Gebiet von Rosenberg bis in die Gegenwart erhalten geblieben, während die Burg ihre 
Bedeutung verlor und geschliffen wurde. Den Bauern folgten bald Handwerker, als im 14. Jahrhundert 
im Umfeld der Burg Eisenerz gefunden wurde. Hierauf gründete Rosenbergs Erfolg als ein Zentrum des 
Montanwesens, das den Ort zur reichsten Industriegemeinde Bayerns werden ließ. Diese Ära der 
Schwerindustrie endete mit der letzten Schicht im St.-Anna-Schacht 1974 und der Stilllegung des Hoch-
ofens der Maxhütte im Jahr 2002. Bei der Ortsvereinigung von Rosenberg mit Sulzbach im Jahr 1934 
wurde eine von großen baulichen Traditionen geprägte Stadt mit einer Industriegemeinde vereinigt, 
deren historische Struktur bis auf einen kleinen Kern geschrumpft war. 

Die charakteristische Dachform im Ortskern ist das Satteldach, sofern es sich nicht um Gebäude mit 
besonderer Funktionen (Ausnahmefall) handelt, deren vier Fassaden eine gleiche Bedeutung haben 
(keine Giebelwände) und dementsprechend Walmdächer aufweisen. In Rosenberg sind, anders als in 
Sulzbach, natürliche Materialien wie Fachwerk, Brettverschalungen und unverputzter Naturstein als 
ortsbildprägend noch vorhanden. In der analytischen Gesamtschau (Ortsbildanalyse) sind dementspre-
chend die Außenwände der Gebäude gemauert und mit mineralischem Putz versehen, sofern es sich 
nicht um sichtbar belassenes Natursteinmaterial sowie ein mit Brettschalung verkleidetes Fachwerk 
handelt. Außenwände besitzen für Sockel- und Geschossbereich einen einheitlichen Farbton. Typische 
Fensteröffnungen in Außenwänden besitzen ein stehendes rechteckiges Format. Die Fenster sind in 
der Farbigkeit auf die Außenwandfarbe abgestimmt. Sie haben Faschen von ca. 13 cm, die mit der 
Laibung einheitlich in Weiß oder hellen Grautönen gestrichen sind. Tür- Schaufenster und Maueröff-
nungen sind durch Mauerpfeiler begrenzt. Ihre Farbigkeit ist matt und auf die übrige Fassadenfarbig-
keit abgestimmt. Balkone sind im Sichtbereich in der Regel nicht vorhanden. Die typische Dachform im 
Ortskern ist das Satteldach mit einer Dachneigung von 45 Grad und mehr. Ortgänge haben in der Regel 
keinen Dachüberstand. Brandwände zwischen den Gebäuden stehen über die Dachfläche hinaus. 
Dachgauben haben senkrechte Seitenflächen sowie obere Sattel- oder Schleppdachabschlüsse. Die 
Dachdeckung der Hauptgebäude ist in roten oder braunen Dachziegeln ausgeführt. Charakteristisch 
sind für Einfriedungen Mauern in der Art der Gebäude-Bauweise sowie Zäune aus hölzerner Lattung 
bzw. matt gestrichenen senkrechten Stahlstreben. 

Der Erhalt dieser charakteristischen Materialwirkung ist ein wesentliches Anliegen der Gestaltungssat-
zung, wobei in der vorliegenden Fassung der Schutz dieses historischen Ortskerns in konkrete, verbind-
liche Leitlinien gefasst wird. 
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Das übergeordnete Ziel von Anwendung und Vollzug der Satzungsfestsetzungen ist die Wahrung, Re-
vitalisierung und Pflege des Ortskerns von Rosenberg. 

Dieses Ziel wird u.a. erreicht durch: 

1. Schutz und Erhalt der Charakteristika des Ortskerns und seiner historischen Gebäudesubstanz, 

2. Bestandsgerechte Anpassung der historischen Bausubstanz an heutige konstruktive Erfordernisse 
sowie kulturelle, demografische und ökologische Anforderungen, 

3. Nachfrage- und bestandsgerechte Anpassung der vom Leerstand betroffenen und bedrohten Ge-
bäude für neue Nutzungen im Einklang mit der Denkmalpflege, 

4. Erhöhung der Sanierungsaktivitäten zur Rettung der historischen Gebäudesubstanz und der Stär-
kung der Funktionalität des Ortskerns insbesondere als Wohnstandort, 

5. Rückbau oder Beheben von Gestaltungsmängeln zur Steigerung der Attraktivität und Lebensquali-
tät innerhalb des Ortskerns von Rosenberg. 

 

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung erlässt die Stadt Sulzbach-Rosenberg auf Grund von Art. 81 Abs. 1 
Nr. 1 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 
23.12.2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 619) und Art. 23 der 
Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573) über die besonderen Anforderungen an die äu-
ßere Gestaltung von baulichen Anlagen sowie zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes innerhalb 
des Ortskerns von Rosenberg folgende 

Gestaltungssatzung „Ortskern Rosenberg“ 
(Baugestaltungssatzung – örtliche Bauvorschriften) 

 

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird umgrenzt im Süden von dem westlichen 
Ende der Jahnstraße, der Rosenbachstraße (Staatsstraße St 2040), den ehemaligen Bachlauf südlich 
Anwesen Am Steg 1 bis Am Anger 3, der Rosenbachstraße bis zur Brücke über den Rosenbach, im Süd-
westen von dem Rosenbach bis zur Brücke An der Pirnermühle, südwestlich der Anwesen An der 
Pirnermühle 4 und Hauptstraße 18, nordwestlich der Anwesen Hauptstraße 1 und Schloßbergweg 10a 
inkl. Bolzplatz, im weiteren Verlauf nordöstlich Anwesen Schloßbergweg 10 („Schlössl“), im Norden 
von dem südwestlichen bis südöstlichen Fuß des Schlossberges zu den angrenzenden bebauten Flä-
chen, nördliche Teilstücke der Hennebergstraße, südlich dem westlichen Bereich der Kettelerstraße 
sowie im Osten von der Ortsstraße Kirchplatz, den südlichen Bereich des Rosenberger Friedhofes und 
der südliche Bereich des Mittelweges. 
Maßgeblich für den räumlichen Geltungsbereich sind die Grenzen, wie sie im vom Baureferat der Stadt 
Sulzbach-Rosenberg gefertigten Lageplan gekennzeichnet sind (es gilt die Innenkante der Abgren-
zungslinie). Der Lageplan (Anlage 2) ist Bestandteil dieser Gestaltungssatzung. 
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§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 

Der sachliche Geltungsbereich umfasst nach BayBO genehmigungspflichtige, genehmigungsfreie sowie 
verfahrensfreien bauliche Maßnahmen. Hierzu zählen: 

• Errichtung, Änderung, Instandsetzung und Unterhaltung sowie den Abbruch und die Beseitigung 
von baulichen Anlagen oder von Teilen von baulichen Anlagen, 

• Gestaltung der öffentlich einsehbaren Freiflächen. 

 

§ 3 Allgemeine Anforderungen 

(1) Das gewachsene Erscheinungsbild des Ortskerns ist in seiner unverwechselbaren Eigenart und Ge-
stalt zu erhalten, wo Mängel vorliegen ist es im Zuge baulicher Maßnahmen zu verbessern und bei 
allen Neubaumaßnahmen ist es gestalterisch weiterzuentwickeln. In Übereinstimmung mit der Umge-
bung sollen neues Bauen und Elemente zeitgenössischer Architektur durchaus gefördert werden. 

(2) Das besondere ortsbildprägende Baugefüge ist bei allen baulichen Maßnahmen nach Form, Maß-
stab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander, nach Werkstoffen und Farben grundsätzlich 
zu berücksichtigen. 

 

(3) Bauliche Veränderungen und Neubaumaßnahmen sind mit ihrer Umgebung in Einklang zu bringen 
und sollen in einem gestalterischen Zusammenhang mit dem Ortsbild stehen. 

(4) Als Muster und Erläuterung für die Regelung dieser Satzung dient die Gestaltungsfibel „Ortskern 
Rosenberg“ (s. Anlage 1). 

 

§ 4 Außenwände 

(1) Die Außenwandoberflächen sind zu erhalten und bei Erneuerung in Form und Materialart des Ur-
sprungszustandes wiederherzustellen. 

(2) Zugelassen ist an Außenwänden von Hauptgebäuden ein mineralischer Putz, sofern es sich nicht 
um historisch unverputzte Fachwerkgebäude handelt. 

(3) Zugelassen sind alle einheitlichen Farbtöne an Außenwänden, die mit den Farben der Gebäude der 
Umgebung abgestimmt sind. Der Sockel darf somit vom übrigen Gebäude farblich nicht abgesetzt sein. 
Mit einer Nut im Putz kann sichergestellt werden, dass der Sockelbereich bei Bedarf nachgestrichen 
werden kann. An den Gebäuden sind vor Beginn der Arbeiten drei nicht dauerhafte Farbmuster anzu-
bringen, diese sind mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) abzustimmen. 

(4) Fensterlaibungen an den Außenwänden sind Weiß- und helle Grautöne auszuführen. 

(5) An den Außenwänden sind Fensterfaschen mit einer Breite von ca. 13 cm im Farbton der Fenster-
laibungen auszuführen. 

(6) Freileitungen, Außenantennen, Solaranlagen (Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen) und Para-
bolspiegel sind auf Außenwänden nicht zulässig. 
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§ 5 Fenster 

(1) Zugelassen sind nur durch Mauerpfeiler getrennte Fensteröffnungen mit stehenden und rechtecki-
gen Formaten. 

(2) Zugelassen sind an einer Fassade überwiegend gleich große Fensteröffnungen. 

(3) Zugelassen sind Belichtungsflächen aus nichtgetöntem, unstrukturiertem und ornamentfreien 
Fensterglas. 

(4) Zugelassen sind matte Oberflächen der Fensterkonstruktionen mit auf die gesamte Fassadengestal-
tung abgestimmten Farben. 

 

§ 6 Außentüren, Tore, Schaufenster 

(1) Zugelassen sind nur durch Mauerpfeiler getrennte Außentür-, Tor- und Schaufensteröffnungen. 

(2) Zugelassen sind matte Oberflächen der Außentür-, Tor- und Schaufensterkonstruktionen mit auf 
die gesamte Fassadengestaltung abgestimmten Farben. 

 

§ 7 Dächer und Dachaufbauten 

(1) Zugelassen sind auf Hauptgebäuden Satteldächer mit mittig liegendem First und einer Dachneigung 
von mind. 45 Grad. 

(2) Zugelassen als Dachdeckung sind auf Hauptgebäuden Tonziegel in Rot- und Brauntönen. 

(3) Zugelassen sind Gauben, die sich in der Dachfläche deutlich unterordnen und eine großflächig ge-
schlossene Dachansicht erhalten. 

(4) Zugelassen sind Gauben, deren Außenhaut verputzt, in Holz, mit Dachziegel und nicht glänzenden 
Blechen ausgeführt wird. In Material und Farbe sind Gauben und sonstige Dachaufbauten an die um-
gebende Dachfläche und das Gebäude anzupassen. 

(5) Zugelassen ist eine Gaubenart je Dachseite. 

(6) Kaminköpfe sind zu verputzen oder mit nicht glänzendem Blech zu verkleiden. 

(7) Windkraftanlagen, Freileitungen, Außenantennen und Parabolspiegel sind auf Dächern nicht zuläs-
sig. 

 

§ 7a Solaranlagen auf Dächern 

(1) Solaranlagen (Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen) sind auf geeigneten Dachflächen grund-
sätzlich zulässig. Sie sind an die Fläche des Daches so anzupassen und so zu gestalten, dass das Erschei-
nungsbild der Dachlandschaft nicht beeinträchtigt wird. Das Erscheinungsbild des Gebäudes muss vom 
öffentlichen Verkehrsraum nach der Installation einer Solaranlage in seiner städtebaulichen Qualität 
wahrnehmbar bleiben, auch wenn dadurch Leistungseinbußen der Solaranlagen in Kauf genommen 
werden müssen. Zulässig sind an die Farbigkeit der Dachfläche angepasste oder schwarze Module (full-
black) mit Beschränkung auf ein einheitliches Format (Modul) ohne Rahmen und ohne glänzende An-
lagenteile, welche zusammenhängend in die Dachfläche integriert oder parallel auf die Dachfläche 
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montiert werden. Abtreppungen und Aussparungen der Module an Graten, Kehlen, Kaminen und sons-
tigen Dachaufbauten sowie aufgeständerte Module sind unzulässig. 

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Solaranlagen auf Einzeldenkmälern oder in deren unmittelbaren 
Nähe, auf das Erlaubnisverfahren nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) wird hin-
gewiesen. 

 

§ 8 Dachfenster 

(1) Die Fenster der Dachgauben müssen erkennbar kleiner sein als die Hauptfenster der Fassaden. § 5 
Abs. 2 und 3 dieser Gestaltungssatzung geltend entsprechend. 

(2) Zugelassen sind Dachluken bis 50 cm Breite und 70 cm Höhe als Ausstiegsluke in für den Kaminkeh-
rer notwendiger Anzahl. 

(3) Liegende Dachfenster sind nur zulässig, wenn sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sichtbar 
sind. Der Einbau von liegenden Dachfenstern darf die Gebäude- und Dachansicht, insbesondere durch 
Größe und Häufung, nicht stören. 

 

§ 9 Balkone und Bauzubehör 

(1) Zugelassen sind Dachrinnen und Fallrohre nur mit nicht glänzenden oder matt gestrichenen Ober-
flächen. 

(2) Zulässig sind nicht straßenseitige Balkone als eigenständige Konstruktion in Holz- oder Stahlbau-
weise. 

(3) Klimaanlagen, Lüftungsanlagen und Wärmepumpen auf oder an vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus einsehbaren Gebäudeteilen sind grundsätzlich nicht zulässig. 
Ausnahmsweise kann eine Anlage pro Gebäude zugelassen werden, wenn sie im Straßen- und Stadt-
bild nicht deutlich wahrnehmbar ist und die Farbe an die Baukonstruktion angepasst wird. 

 

§ 10 Einfriedungen 

(1) Zugelassen sind Mauern, die sich in Material, Form, Höhe und Farbe an die zugehörigen Gebäude 
anpassen. 

(2) Zugelassen sind Zäune bis zu einer Höhe von ca. 1,20 m mit senkrechten Latten in Holz oder Stahl, 
die naturbelassen oder in gedeckten matten Farben gestrichen sind. 

 

§ 11 Fassadenbeleuchtungen und Leuchtmittel an Fassaden 

(1) Zugelassen sind Lichterketten, LED-Dioden-Lichterketten, -vorhänge, -netze, -girlanden oder ähnli-
ches nur temporär zur Weihnachtszeit. 

(2) Zugelassen sind als Beleuchtung der Werbeanlagen Punktstrahler, die in zurückhaltender Größe 
und Anzahl und nicht blendend angebracht sind sowie die Hinterleuchtung von nicht transparenten 
flachen Schriftzügen. 
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§ 12 Unterhaltspflicht 

(1) Befindet sich das Äußere einer baulichen Anlage in einem das Straßen- bzw. Stadtbild verunstalten-
den Zustand, so ist es in einem angemessenen Zeitraum, entsprechend den Vorschriften dieser Gestal-
tungssatzung, zu verändern. 

(2) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, das Äußere der auf ihrem Grundstück stehenden 
Bauwerke, soweit diese von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen sowie öffentlich zugänglichen 
Privatstraßen gesehen werden können, in sauberem und einwandfreiem Zustand zu erhalten. Bei gro-
ber Vernachlässigung dieser Pflicht, können von der Stadt Sulzbach-Rosenberg Auflagen zur Beseiti-
gung von Missständen in einem vorgegebenen angemessenen Zeitraum erteilt werden. 

(3) Ganz oder teilweise unvollendete, unverputzte oder nur zum Teil gestrichene Anlagen, die verun-
staltend wirken, müssen auf Verlangen der Stadt Sulzbach-Rosenberg in einem angemessenen Zeit-
raum vollständig hergestellt werden. 

(4) Maßnahmen zur Wertverbesserung der Baukonstruktion und der Nutzung, die sich gestalterisch 
auf das Erscheinungsbild baulicher Anlagen auswirken (Vollwärmeschutz, Dämmung auf Sparren, sicht-
bare Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien), unterliegen den Vorgaben dieser Gestaltungs-
satzung. Sie können genehmigt werden, wenn sie sich auf der Grundlage einer langlebigen konstrukti-
ven Lösung im Einklang mit dem Erscheinungsbild des Hauses, dem der angrenzenden Bebauungen 
sowie dem Straßen- und Platzbild befinden. 

 

§ 13 Bestandteile der Gestaltungssatzung 

Bestandteile dieser Gestaltungssatzung sind: 

1. Die Gestaltungsfibel für den Ortskern von Rosenberg (Anlage 1). 
 

2. Der vom Baureferat der Stadt Sulzbach-Rosenberg gefertigte Lageplan des räumlichen Geltungsbe-
reichs der Gestaltungssatzung Ortskern Rosenberg (Anlage 2). 

 

§ 14 Baugenehmigungen, Bauanzeigen und Abweichungen 

(1) Alle gemäß BayBO nicht genehmigungspflichtigen und verfahrensfreien baulichen Maßnahmen an 
Bauwerken, wie z.B. die Erneuerung oder Instandsetzung des Anstrichs, des Außenputzes, die Herstel-
lung bzw. Veränderung von Fenstern, Türen, Fensterläden, die Veränderung des inneren Gefüges etc. 
sind der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) spätestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten anzu-
zeigen. Auf das Erlaubnisverfahren nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) wird hin-
gewiesen. Über die Anträge zu Erlaubnisverfahren entscheidet die Stadt Sulzbach-Rosenberg. 

(2) Den Anträgen und Anzeigen sind zur Beurteilung der jeweiligen Maßnahme ausführliche Planun-
terlagen, Skizzen und Beschreibungen beizufügen, aus denen insbesondere die Material- und Farbwahl 
hervorgeht und die Vereinbarkeit mit dem Ortsbild geprüft werden kann. 

(3) Von den Vorschriften dieser Gestaltungssatzung können unter den Voraussetzungen des Art. 63 
BayBO Abweichungen gewährt werden, wenn das Ziel der Gestaltungssatzung, das Ortsbild zu erhal-
ten, nicht beeinträchtigt wird. Genehmigungen können befristet und unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Zuständig für die Erteilung einer Abweichung ist die Stadt Sulzbach-Rosenberg. 
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(4) Stehen Regelungen und Festsetzungen dieser Gestaltungssatzung im Widerspruch zu Festsetzun-
gen rechtsgültiger Bebauungspläne, so sind die Regelungen und Festsetzungen des Bebauungsplans
vorrangig.

§ 15 Wiederherstellung eines früheren Zustandes

Im gesamten Geltungsbereich der Gestaltungssatzung kann im Falle von Veränderungen an baulichen 
Anlagen, die ohne die notwendige Genehmigung erfolgt sind sowie den Vorgaben der Gestaltungssat-
zung widersprechen oder anders als genehmigt ausgeführt wurden, die Wiederherstellung des frühe-
ren Zustandes gefordert werden. Das gilt auch für Veränderungen, die im Zeitraum vor Inkrafttreten 
dieser Gestaltungssatzung vorgenommen wurden. 

§ 16 Ordnungswidrigkeiten

Wer fahrlässig oder vorsätzlich den Vorschriften dieser Gestaltungssatzung oder einer Anordnung, die 
auf dieser Gestaltungssatzung beruht, zuwiderhandelt, kann gem. Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO wegen 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500.000 EUR belegt werden. 

§ 17 Inkrafttreten

Diese Gestaltungssatzung tritt eine Woche nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. Gleich-
zeitig tritt die Gestaltungssatzung der Stadt Sulzbach-Rosenberg vom 21.10.2002 außer Kraft. 

Sulzbach-Rosenberg, den 25.06.2025 
Stadt Sulzbach-Rosenberg 

Stefan Frank 
1. Bürgermeister

Anlagen 

1. Gestaltungsfibel „Ortskern Rosenberg“ in der Fassung vom 28.05.2025

2. Lageplan des räumlichen Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung „Ortskern Rosenberg“
im M. 1:2000 in der Fassung vom 12.05.2025, angefertigt vom Baureferat der Stadt Sulzbach-
Rosenberg.



Gestaltungsfibel
Ortskern Rosenberg

Anlage 1
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• Neu angefertigte Metallzäune müssen 
den im Gebiet typischen Formen, insbeson-
dere dem Stil des Hauses entsprechen und 
dürfen keine modischen Dekorationsele-
mente besitzen. Sie sind matt zu streichen.

• Auf bunte Farbigkeit und weiß ist zu 
verzichten. Maschendrahtanlagen sind 
unzulässig und können nur in Verbindung 
mit regional typischen Heckengehölzen als 
Sicherungsmaßnahme genutzt werden.

• Einfriedungsmauern, die nicht aus Natur-
steinen bestehen, sind zu verputzen und mit 
Platten aus heimischem Naturstein abzude-
cken.

• Trennmauern zwischen Gebäuden müs-
sen einschließlich Türen niedriger als die 
angrenzenden Erdgeschosszonen sein. Sie 
bestehen aus verputztem und mit Natur-
stein abgedecktem Mauerwerk, Naturstein, 
Holzverbretterung in senkrechter Stellung 
oder Hecken.

• Die Höhensprünge zwischen Straßen und 
öffentlichem Bereich sowie Straßen unter-
einander sind mit gemauerten Brüstungen 
oder Metallgittern in erforderlicher Höhe 
und den zuvor genannten Materialien und 
Ausführungsarten herzustellen.

• Gemauerte Stützpfeiler innerhalb von 
Einfriedungen sind aus Naturstein oder 
verputztem Mauerwerk herzustellen.

Senkrechter Bretterzaun mit offenen Fugen auf massivem Sockel, 
rückseitig Holzriegel und Stützen

Ungeeignet: Hölzerner Jägerzaun 
als Einfriedung

Ungeeignet: Hecke aus gebiets-
fremden Nadelgehölzen

Ungeeignet: Einfriedung aus 
Betonformstein auf Massivsockel

Gliedernder Zaun mit Blüten-
pflanzen und Rankgehölzen

Gartenpforte im Holzzaun mit 
senkrechter Lattung

Gitter aus Profilstahl mit senk-
rechten Stäben

Einfriedungen
Einfriedungen trennen und verbinden öffentliche 
und private Bereiche beziehungsweise priva-
te Grundstücke. Bei einer Lage am öffentlichen 
Raum werden sie aus unmittelbarer Nähe wahr-
genommen. Deshalb sind das verwendete Mate-
rial, ihre Gestaltung sowie ihr Erhaltungszustand 
wesentlich für die Gesamtwirkung im Ortsbild. 
Da das Satzungsgebiet in einem erheblichen 
Umfang von einer offenen Straßenrandbebauung 
geprägt ist, kommt der Wirkung der Einfriedung 
eine besondere Bedeutung zu. Charakteristisch 
sind Holzzäune mit Stützpfeilern, geputzte Mau-
ern, Natursteinmauern und geschnittene Hecken 
aus heimischen Gehölzen. In geringerem Umfang 
sind historische schmiedeeiserne Einfriedungen 
sowie Grundstücksabgrenzungen aus Mauerwerk 
oder Holz vorhanden.

Typische Zauneinfriedung mit senkrechter hölzerner Lattung auf 
Holzriegeln passend zum hölzernen Nebengebäude

Schutz eines Höhensprungs mit 
mangelhafter Gittergestaltung

Ungeeignet: Metallzaun in ge-
bietsuntypischer Gestaltung

Geeignete Schutzmauer bei Hö-
henunterschieden aus Naturstein

Einfriedung mit schmiedeisernem 
Gitter in historischer Art

Hinweise

• Holzzäune sind in senkrechter Lattung 
auf hölzernen Riegeln auszuführen. Als 
Stützen sind Mauerpfeiler, verputzt oder 
unverputzt, in Bruchstein errichtet bzw. hin-
ter den Riegeln liegende matt gestrichene 
Metallstützen gestattet.

• Nicht gestattet sind Jägerzäune (kreuz-
weise Lattung, waagrechte Verbretterungen 
sowie ornamental beschnittene und senk-
recht montierte Bretter.

• Historische Zäune aus Schmiedeeisen 
sind zu erhalten und zu pflegen.

• Ungeeignet sind exotische Gehölze wie 
Thuja oder Säulenwacholder.
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• Bei Instandsetzungen und Neuanlagen 
von öffentlichen Plätzen, Straßen und Zu-
wegungen sind Natursteinpflaster, -platten 
oder Asphalt zu verwenden.

• Die Ausleuchtung von Hauszugängen 
und Wegen im Grundstück, die vom 
öffentlichen Raum aus sichtbar werden, 
dürfen das Ortsbild nicht stören.

• Temporäre Lichtanlagen wie Lichterket-
ten, -vorhänge, -netze, -girlanden oder 
ähnliches sind nur zur Weihnachtszeit 
zugelassen.

• Zur Beleuchtung von Werbeanlagen sind 
nicht blendende Punktstrahler in zurück-
haltender Größe und Anzahl zugelassen.

Vorbildliche Gestaltung eines Wegebereichs mit Natursteinmaterialien 
und Pflanzen vor einem Nebengebäude

Vorbildliche Gestaltung eines Hauseingangs mit differenzierten Natur-
steinmaterialien

Ungeeignet und eine stetige Gefahrenquelle: 
Notdürftige Reparatur an einem Hauseingang

Individuelle Verschönerungen des 
öffentlichen Bereichs

Beispiel für eine historische 
Außenleuchte

Beispiele für moderne Formen 
von Leuchten und Wuchshilfen

Individuelle Gartengestaltung als 
Blickfang hinter dem Gartenzaun

Straßen, Wege, 
Freiflächen, 
Außenbeleuch-
tung
Der öffentliche Raum besonders in kleineren Or-
ten hat eine große Bedeutung im Stadtbild. Der Er-
haltungszustand und die Materialqualität von Stra-
ßen, Plätzen und Wegen sowie den angrenzenden 
begrünten Flächen bestimmen das Lebensumfeld 
der Bewohner und den Eindruck des Ortes auf Be-
sucher. In den dunklen Stunden eines Tages ist die 
funktionsgerechte Ausleuchtung des städtischen 
Raumes wesentlich. Bei Tageslicht hingegen be-
stimmt die Gestaltung der Beleuchtungsanlagen 
den räumlichen Eindruck.

Hinweise

• Für das Gebiet der Gestaltungssatzung 
sind auf öffentlichen Plätzen, Straßen und 
Wegen Beläge erforderlich, die für die un-
terschiedlichen innerörtlichen Verkehrsan-
forderungen langlebig sind. Sie müssen in 
jedem Fall dem Charakter des Stadtraums 
entsprechen.

• Asphaltdecken sind mit Natursteinzeilen 
zu gliedern bzw. über Schnittgerinne aus 
Natursteinpflaster zu entwässern.

• Bei verschiedenen Belagsformen sind in 
einer bis drei Reihen versetzte Pflasterstei-
ne aus Granit das verbindende Element. 
Dabei soll geborgenes historisches Materi-
al an geeigneten Orten wieder eingesetzt 
werden.

Der öffentlichen Platz mit dem Regionalladen ist ein Höhepunkt im Orts-
bild. Der Gemarkungsbrunnen erinnert an die Geschichte von Rosenberg.

Ungeeignet: Fahrweg ohne 
Schnittgerinne und Randstreifen

Beispiel für die Notwendigkeit 
geordneter Verkehrswege

Beispiel für die Randfassung eines 
asphaltierten Fahrwegs

Beispiel für gestaltete Qualität 
beim Wegebau
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Gestaltungssatzung 
„Ortskern Rosenberg“
________________________________________________________________________________________
Beschlossen in der Stadtratssitzung am 24.06.2025.
Veröffentlicht durch Niederlegung im Referat IV (Baureferat) der Stadtverwaltung (Rathausgasse 2,
Zimmer 3) vom 27.06.2025 bis einschließlich 14.07.2025.
Hinweis auf die Niederlegung an den Anschlagstellen in der Zeit vom 27.06.2025 bis einschließlich 
14.07.2025.
________________________________________________________________________________________

Präambel

Rosenberg war bis 1934 eine eigenständige Gemeinde mit einer jahrhundertelangen Tradition. Sie be-
gann mit der Besiedlung der Waldgebiete östlich von Nürnberg durch deutsche Kaiser aus dem Ge-
schlecht der Staufer. Die Reichsministerialenfamilie der Königsteiner, die eine Rose im Wappen trug, 
errichtete um 1100 eine Burg oberhalb des Rosenbachs. Im Umfeld der Burg siedelten sich zuerst 
Bauern an. Der Ort erhielt zu Beginn des 14. Jahrhunderts eine Kirche. Der Ortskern mit der Kirche ist 
als historisches Gebiet von Rosenberg bis in die Gegenwart erhalten geblieben, während die Burg ihre 
Bedeutung verlor und geschliffen wurde. Den Bauern folgten bald Handwerker, als im 14. Jahrhundert 
im Umfeld der Burg Eisenerz gefunden wurde. Hierauf gründete Rosenbergs Erfolg als ein Zentrum 
des Montanwesens, das den Ort zur reichsten Industriegemeinde Bayerns werden ließ. Diese Ära der 
Schwerindustrie endete mit der letzten Schicht im St.-Anna-Schacht 1974 und der Stilllegung des Hoch-
ofens der Maxhütte im Jahr 2002. Bei der Ortsvereinigung von Rosenberg mit Sulzbach im Jahr 1934 
wurde eine von großen baulichen Traditionen geprägte Stadt mit einer Industriegemeinde vereinigt, 
deren historische Struktur bis auf einen kleinen Kern geschrumpft war.
Die charakteristische Dachform im Ortskern ist das Satteldach, sofern es sich nicht um Gebäude mit 
besonderer Funktionen (Ausnahmefall) handelt, deren vier Fassaden eine gleiche Bedeutung haben 
(keine Giebelwände) und dementsprechend Walmdächer aufweisen. In Rosenberg sind, anders als in 
Sulzbach, natürliche Materialien wie Fachwerk, Brettverschalungen und unverputzter Naturstein als 
ortsbildprägend noch vorhanden. In der analytischen Gesamtschau (Ortsbildanalyse) sind dementspre-
chend die Außenwände der Gebäude gemauert und mit mineralischem Putz versehen, sofern es sich 
nicht um sichtbar belassenes Natursteinmaterial sowie ein mit Brettschalung verkleidetes Fachwerk 
handelt. Außenwände besitzen für Sockel- und Geschossbereich einen einheitlichen Farbton. Typische 
Fensteröffnungen in Außenwänden besitzen ein stehendes rechteckiges Format. Die Fenster sind in der 
Farbigkeit auf die Außenwandfarbe abgestimmt. Sie haben Faschen von ca. 13 cm, die mit der Laibung 
einheitlich in Weiß oder hellen Grautönen gestrichen sind. Tür- Schaufenster und Maueröffnungen sind 
durch Mauerpfeiler begrenzt. Ihre Farbigkeit ist matt und auf die übrige Fassadenfarbigkeit abgestimmt. 
Balkone sind im Sichtbereich in der Regel nicht vorhanden. Die typische Dachform im Ortskern ist das 
Satteldach mit einer Dachneigung von 45 Grad und mehr. Ortgänge haben in der Regel keinen Dach-
überstand. Brandwände zwischen den Gebäuden stehen über die Dachfläche hinaus. Dachgauben 
haben senkrechte Seitenflächen sowie obere Sattel- oder Schleppdachabschlüsse. Die Dachdeckung 
der Hauptgebäude ist in roten oder braunen Dachziegeln ausgeführt. Charakteristisch sind für Einfrie-
dungen Mauern in der Art der Gebäude-Bauweise sowie Zäune aus hölzerner Lattung bzw. matt gestri-
chenen senkrechten Stahlstreben.

Der Erhalt dieser charakteristischen Materialwirkung ist ein wesentliches Anliegen der Gestaltungssat-
zung, wobei in der vorliegenden Fassung der Schutz dieses historischen Ortskerns in konkrete, verbind-
liche Leitlinien gefasst wird.
Das übergeordnete Ziel von Anwendung und Vollzug der Satzungsfestsetzungen ist die Wahrung, Revi-
talisierung und Pflege des Ortskerns von Rosenberg.
Dieses Ziel wird u.a. erreicht durch:

1.	 Schutz und Erhalt der Charakteristika des Ortskerns und seiner historischen Gebäudesubstanz, 

2.	 Bestandsgerechte Anpassung der historischen Bausubstanz an heutige konstruktive Erfordernisse 
sowie kulturelle, demografische und ökologische Anforderungen, 

3.	 Nachfrage- und bestandsgerechte Anpassung der vom Leerstand betroffenen und bedrohten Ge-
bäude für neue Nutzungen im Einklang mit der Denkmalpflege, 

4.	 Erhöhung der Sanierungsaktivitäten zur Rettung der historischen Gebäudesubstanz und der Stär-
kung der Funktionalität des Ortskerns insbesondere als Wohnstandort, 

5.	 Rückbau oder Beheben von Gestaltungsmängeln zur Steigerung der Attraktivität und Lebensquali-
tät innerhalb des Ortskerns von Rosenberg.

Zur Umsetzung dieser Zielsetzung erlässt die Stadt Sulzbach-Rosenberg auf Grund von Art. 81 Abs. 1 
Nr. 1 und 5 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Au-
gust 2007 (GVBl. S. 588, BayRS 2132-1-B), zuletzt geändert durch die §§ 12 und 13 des Gesetzes vom 
23.12.2024 (GVBl. S. 605) und durch § 4 des Gesetzes vom 23.12.2024 (GVBl. S. 619) und Art. 23 
der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796), zuletzt geändert 
durch § 2 des Gesetzes vom 09.12.2024 (GVBl. S. 573) über die besonderen Anforderungen an die 
äußere Gestaltung von baulichen Anlagen sowie zur Erhaltung und Gestaltung des Ortsbildes innerhalb 
des Ortskerns von Rosenberg folgende

Gestaltungssatzung „Ortskern Rosenberg“
(Baugestaltungssatzung – örtliche Bauvorschriften)

§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 

Der räumliche Geltungsbereich der Gestaltungssatzung wird umgrenzt im Süden von dem westlichen 
Ende der Jahnstraße, der Rosenbachstraße (Staatsstraße St 2040), den ehemaligen Bachlauf südlich 
Anwesen Am Steg 1 bis Am Anger 3, der Rosenbachstraße bis zur Brücke über den Rosenbach, im 
Südwesten von dem Rosenbach bis zur Brücke An der Pirnermühle, südwestlich der Anwesen An der 
Pirnermühle 4 und Hauptstraße 18, nordwestlich der Anwesen Hauptstraße 1 und Schloßbergweg 10a 
inkl. Bolzplatz, im weiteren Verlauf nordöstlich Anwesen Schloßbergweg 10 („Schlössl“), im Nor-
den von dem südwestlichen bis südöstlichen Fuß des Schlossberges zu den angrenzenden bebauten 
Flächen, nördliche Teilstücke der Hennebergstraße, südlich dem westlichen Bereich der Kettelerstraße 
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sowie im Osten von der Ortsstraße Kirchplatz, den südlichen Bereich des Rosenberger Friedhofes und 
der südliche Bereich des Mittelweges.
Maßgeblich für den räumlichen Geltungsbereich sind die Grenzen, wie sie im vom Baureferat der 
Stadt Sulzbach-Rosenberg gefertigten Lageplan gekennzeichnet sind (es gilt die Innenkante der Ab-
grenzungslinie). Der Lageplan (Anlage 2) ist Bestandteil dieser Gestaltungssatzung.

§ 2 Sachlicher Geltungsbereich 

Der sachliche Geltungsbereich umfasst nach BayBO genehmigungspflichtige, genehmigungsfreie so-
wie verfahrensfreien bauliche Maßnahmen. Hierzu zählen:

•	 Errichtung, Änderung, Instandsetzung und Unterhaltung sowie den Abbruch und die Beseitigung 
von baulichen Anlagen oder von Teilen von baulichen Anlagen, 

•	 Gestaltung der öffentlich einsehbaren Freiflächen.

§ 3 Allgemeine Anforderungen

(1) Das gewachsene Erscheinungsbild des Ortskerns ist in seiner unverwechselbaren Eigenart und 
Gestalt zu erhalten, wo Mängel vorliegen ist es im Zuge baulicher Maßnahmen zu verbessern und bei 
allen Neubaumaßnahmen ist es gestalterisch weiterzuentwickeln. In Übereinstimmung mit der Umge-
bung sollen neues Bauen und Elemente zeitgenössischer Architektur durchaus gefördert werden. 

(2) Das besondere ortsbildprägende Baugefüge ist bei allen baulichen Maßnahmen nach Form, Maß-
stab, Verhältnis der Baumassen und Bauteile zueinander, nach Werkstoffen und Farben grundsätzlich 
zu berücksichtigen. 

(3) Bauliche Veränderungen und Neubaumaßnahmen sind mit ihrer Umgebung in Einklang zu bringen 
und sollen in einem gestalterischen Zusammenhang mit dem Ortsbild stehen. 

(4) Als Muster und Erläuterung für die Regelung dieser Satzung dient die Gestaltungsfibel „Ortskern 
Rosenberg“ (s. Anlage 1).

§ 4 Außenwände

(1) Die Außenwandoberflächen sind zu erhalten und bei Erneuerung in Form und Materialart des Ur-
sprungszustandes wiederherzustellen. 

(2) Zugelassen ist an Außenwänden von Hauptgebäuden ein mineralischer Putz, sofern es sich nicht 
um historisch unverputzte Fachwerkgebäude handelt. 

(3) Zugelassen sind alle einheitlichen Farbtöne an Außenwänden, die mit den Farben der Gebäude 
der Umgebung abgestimmt sind. Der Sockel darf somit vom übrigen Gebäude farblich nicht abgesetzt 
sein. Mit einer Nut im Putz kann sichergestellt werden, dass der Sockelbereich bei Bedarf nachgestri-
chen werden kann. An den Gebäuden sind vor Beginn der Arbeiten drei nicht dauerhafte Farbmuster 
anzubringen, diese sind mit der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) abzustimmen.

(4) Fensterlaibungen an den Außenwänden sind Weiß- und helle Grautöne auszuführen. 

(5) An den Außenwänden sind Fensterfaschen mit einer Breite von ca. 13 cm im Farbton der Fenster-
laibungen auszuführen. 

(6) Freileitungen, Außenantennen, Solaranlagen (Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen) und Para-
bolspiegel sind auf Außenwänden nicht zulässig.

§ 5 Fenster

(1) Zugelassen sind nur durch Mauerpfeiler getrennte Fensteröffnungen mit stehenden und rechtecki-
gen Formaten. 

(2) Zugelassen sind an einer Fassade überwiegend gleich große Fensteröffnungen. 

(3) Zugelassen sind Belichtungsflächen aus nichtgetöntem, unstrukturiertem und ornamentfreien Fens-
terglas. 

(4) Zugelassen sind matte Oberflächen der Fensterkonstruktionen mit auf die gesamte Fassadengestal-
tung abgestimmten Farben.

§ 6 Außentüren, Tore, Schaufenster

(1) Zugelassen sind nur durch Mauerpfeiler getrennte Außentür-, Tor- und Schaufensteröffnungen. 

(2) Zugelassen sind matte Oberflächen der Außentür-, Tor- und Schaufensterkonstruktionen mit auf die 
gesamte Fassadengestaltung abgestimmten Farben.

§ 7 Dächer und Dachaufbauten

(1) Zugelassen sind auf Hauptgebäuden Satteldächer mit mittig liegendem First und einer Dachnei-
gung von mind. 45 Grad. 

(2) Zugelassen als Dachdeckung sind auf Hauptgebäuden Tonziegel in Rot- und Brauntönen. 

(3) Zugelassen sind Gauben, die sich in der Dachfläche deutlich unterordnen und eine großflächig 
geschlossene Dachansicht erhalten. 

(4) Zugelassen sind Gauben, deren Außenhaut verputzt, in Holz, mit Dachziegel und nicht glänzen-
den Blechen ausgeführt wird. In Material und Farbe sind Gauben und sonstige Dachaufbauten an die 
umgebende Dachfläche und das Gebäude anzupassen. 

(5) Zugelassen ist eine Gaubenart je Dachseite. 

(6) Kaminköpfe sind zu verputzen oder mit nicht glänzendem Blech zu verkleiden. 

(7) Windkraftanlagen, Freileitungen, Außenantennen und Parabolspiegel sind auf Dächern nicht zuläs-
sig.
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§ 7a Solaranlagen auf Dächern

(1) Solaranlagen (Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen) sind auf geeigneten Dachflächen grund-
sätzlich zulässig. Sie sind an die Fläche des Daches so anzupassen und so zu gestalten, dass das 
Erscheinungsbild der Dachlandschaft nicht beeinträchtigt wird. Das Erscheinungsbild des Gebäudes 
muss vom öffentlichen Verkehrsraum nach der Installation einer Solaranlage in seiner städtebaulichen 
Qualität wahrnehmbar bleiben, auch wenn dadurch Leistungseinbußen der Solaranlagen in Kauf 
genommen werden müssen. Zulässig sind an die Farbigkeit der Dachfläche angepasste oder schwarze 
Module (fullblack) mit Beschränkung auf ein einheitliches Format (Modul) ohne Rahmen und ohne 
glänzende Anlagenteile, welche zusammenhängend in die Dachfläche integriert oder parallel auf die 
Dachfläche montiert werden. Abtreppungen und Aussparungen der Module an Graten, Kehlen, Kami-
nen und sonstigen Dachaufbauten sowie aufgeständerte Module sind unzulässig. 

(2) Ausgenommen von Absatz 1 sind Solaranlagen auf Einzeldenkmälern oder in deren unmittelba-
ren Nähe, auf das Erlaubnisverfahren nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) wird 
hingewiesen.

§ 8 Dachfenster

(1) Die Fenster der Dachgauben müssen erkennbar kleiner sein als die Hauptfenster der Fassaden. § 5 
Abs. 2 und 3 dieser Gestaltungssatzung geltend entsprechend. 

(2) Zugelassen sind Dachluken bis 50 cm Breite und 70 cm Höhe als Ausstiegsluke in für den Kamin-
kehrer notwendiger Anzahl. 

(3) Liegende Dachfenster sind nur zulässig, wenn sie vom öffentlichen Verkehrsraum aus nicht sicht-
bar sind. Der Einbau von liegenden Dachfenstern darf die Gebäude- und Dachansicht, insbesondere 
durch Größe und Häufung, nicht stören.

§ 9 Balkone und Bauzubehör

(1) Zugelassen sind Dachrinnen und Fallrohre nur mit nicht glänzenden oder matt gestrichenen Ober-
flächen. 

(2) Zulässig sind nicht straßenseitige Balkone als eigenständige Konstruktion in Holz- oder Stahlbau-
weise. 

(3) Klimaanlagen, Lüftungsanlagen und Wärmepumpen auf oder an vom öffentlichen Verkehrsraum 
aus einsehbaren Gebäudeteilen sind grundsätzlich nicht zulässig. Ausnahmsweise kann eine Anlage 
pro Gebäude zugelassen werden, wenn sie im Straßen- und Stadtbild nicht deutlich wahrnehmbar ist 
und die Farbe an die Baukonstruktion angepasst wird.

§ 10 Einfriedungen

(1) Zugelassen sind Mauern, die sich in Material, Form, Höhe und Farbe an die zugehörigen Gebäude 
anpassen. 

(2) Zugelassen sind Zäune bis zu einer Höhe von ca. 1,20 m mit senkrechten Latten in Holz oder 
Stahl, die naturbelassen oder in gedeckten matten Farben gestrichen sind.

§ 11 Fassadenbeleuchtungen und Leuchtmittel an Fassaden

(1) Zugelassen sind Lichterketten, LED-Dioden-Lichterketten, -vorhänge, -netze, -girlanden oder ähnli-
ches nur temporär zur Weihnachtszeit. 

(2) Zugelassen sind als Beleuchtung der Werbeanlagen Punktstrahler, die in zurückhaltender Größe 
und Anzahl und nicht blendend angebracht sind sowie die Hinterleuchtung von nicht transparenten 
flachen Schriftzügen.

§ 12 Unterhaltspflicht

(1) Befindet sich das Äußere einer baulichen Anlage in einem das Straßen- bzw. Stadtbild verunstalten-
den Zustand, so ist es in einem angemessenen Zeitraum, entsprechend den Vorschriften dieser Gestal-
tungssatzung, zu verändern. 

(2) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, das Äußere der auf ihrem Grundstück stehenden 
Bauwerke, soweit diese von öffentlichen Verkehrsflächen und Plätzen sowie öffentlich zugänglichen 
Privatstraßen gesehen werden können, in sauberem und einwandfreiem Zustand zu erhalten. Bei 
grober Vernachlässigung dieser Pflicht, können von der Stadt Sulzbach-Rosenberg Auflagen zur Besei-
tigung von Missständen in einem vorgegebenen angemessenen Zeitraum erteilt werden. 

(3) Ganz oder teilweise unvollendete, unverputzte oder nur zum Teil gestrichene Anlagen, die verun-
staltend wirken, müssen auf Verlangen der Stadt Sulzbach-Rosenberg in einem angemessenen Zeit-
raum vollständig hergestellt werden. 

(4) Maßnahmen zur Wertverbesserung der Baukonstruktion und der Nutzung, die sich gestalterisch auf 
das Erscheinungsbild baulicher Anlagen auswirken (Vollwärmeschutz, Dämmung auf Sparren, sicht-
bare Anlagen zur Gewinnung erneuerbarer Energien), unterliegen den Vorgaben dieser Gestaltungssat-
zung. Sie können genehmigt werden, wenn sie sich auf der Grundlage einer langlebigen konstruktiven 
Lösung im Einklang mit dem Erscheinungsbild des Hauses, dem der angrenzenden Bebauungen sowie 
dem Straßen- und Platzbild befinden.
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§ 13 Bestandteile der Gestaltungssatzung

Bestandteile dieser Gestaltungssatzung sind:

1.	 Die Gestaltungsfibel für den Ortskern von Rosenberg (Anlage 1). 

2.	 Der vom Baureferat der Stadt Sulzbach-Rosenberg gefertigte Lageplan des räumlichen Geltungsbe-

reichs der Gestaltungssatzung Ortskern Rosenberg (Anlage 2).

§ 14 Baugenehmigungen, Bauanzeigen und Abweichungen

(1) Alle gemäß BayBO nicht genehmigungspflichtigen und verfahrensfreien baulichen Maßnahmen an 
Bauwerken, wie z.B. die Erneuerung oder Instandsetzung des Anstrichs, des Außenputzes, die Herstel-
lung bzw. Veränderung von Fenstern, Türen, Fensterläden, die Veränderung des inneren Gefüges etc. 
sind der Stadt Sulzbach-Rosenberg (Baureferat) spätestens 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten anzu-
zeigen. Auf das Erlaubnisverfahren nach dem Bayerischen Denkmalschutzgesetz (BayDSchG) wird 
hingewiesen. Über die Anträge zu Erlaubnisverfahren entscheidet die Stadt Sulzbach-Rosenberg. 

(2) Den Anträgen und Anzeigen sind zur Beurteilung der jeweiligen Maßnahme ausführliche Planun-
terlagen, Skizzen und Beschreibungen beizufügen, aus denen insbesondere die Material- und Farb-
wahl hervorgeht und die Vereinbarkeit mit dem Ortsbild geprüft werden kann. 

(3) Von den Vorschriften dieser Gestaltungssatzung können unter den Voraussetzungen des Art. 63 
BayBO Abweichungen gewährt werden, wenn das Ziel der Gestaltungssatzung, das Ortsbild zu erhal-
ten, nicht beeinträchtigt wird. Genehmigungen können befristet und unter Bedingungen und Auflagen 
erteilt werden. Zuständig für die Erteilung einer Abweichung ist die Stadt Sulzbach-Rosenberg. 

(4) Stehen Regelungen und Festsetzungen dieser Gestaltungssatzung im Widerspruch zu Festsetzun-
gen rechtsgültiger Bebauungspläne, so sind die Regelungen und Festsetzungen des Bebauungsplans 
vorrangig.

§ 15 Wiederherstellung eines früheren Zustandes

Im gesamten Geltungsbereich der Gestaltungssatzung kann im Falle von Veränderungen an baulichen 
Anlagen, die ohne die notwendige Genehmigung erfolgt sind sowie den Vorgaben der Gestaltungssat-
zung widersprechen oder anders als genehmigt ausgeführt wurden, die Wiederherstellung des früheren 
Zustandes gefordert werden. Das gilt auch für Veränderungen, die im Zeitraum vor Inkrafttreten dieser 
Gestaltungssatzung vorgenommen wurden.

§ 16 Ordnungswidrigkeiten

Wer fahrlässig oder vorsätzlich den Vorschriften dieser Gestaltungssatzung oder einer Anordnung, die 
auf dieser Gestaltungssatzung beruht, zuwiderhandelt, kann gem. Art. 79 Abs. 1 Nr. 1 BayBO wegen 
Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis zu 500.000 EUR belegt werden.

§ 17 Inkrafttreten

Diese Gestaltungssatzung tritt eine Woche nach ihrer ortsüblichen Bekanntmachung in Kraft. Gleichzei-
tig tritt die Gestaltungssatzung der Stadt Sulzbach-Rosenberg vom 21.10.2002 außer Kraft.

Sulzbach-Rosenberg, den 25.06.2025
Stadt Sulzbach-Rosenberg

Stefan Frank
1. Bürgermeister

Anlagen

1.	 Gestaltungsfibel „Ortskern Rosenberg“ in der Fassung vom 28.05.2025 

2.	 Lageplan des räumlichen Geltungsbereichs der Gestaltungssatzung „Ortskern Rosenberg“ im  
M. 1:2000 in der Fassung vom 12.05.2025, angefertigt vom Baureferat der  
Stadt Sulzbach-Rosenberg.
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